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73525 Schwäbisch Gmünd 

 
 
 
 

Antrag auf Befreiung 
von der Zahlung der Studiengebühr 

 
Der Antrag muss bis spätestens vor Beginn der Vorlesungszeit gestellt werden! 

 
Name 
 
Vorname 
 
Matrikel-Nr. (ggf. Bewerber-Nr.) 
 
PLZ, Ort Straße 
 
Telefon / Handy / E-Mail * 
 
Ich beantrage die Befreiung von der Zahlung der Studiengebühr nach § 6 Abs. 1 bis 2 und 4 Landeshoch-
schulgebührengesetz (LHGebG) 
 
im SS  bzw. WS aus folgendem Grund: 

Bitte Zutreffendes ankreuzen und alle erforderlichen Unterlagen beifügen! 
 
 Wegen Zeiten der Kindererziehung und -pflege für ein Kind, das zu Beginn des jeweiligen Semesters das 

14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 LHGebG) 
 
Voraussetzungen: 
Als Kinder gelten eigene, Adoptiv- bzw. Pflegekinder und in den eigenen Haushalt aufgenommene Kinder des 
Ehegatten oder Lebenspartners. 
 
Nachweise: 
Kopie/n der Geburtsurkunde/n, ggf. der Adoptionsurkunde oder des Nachweises über die Pflege ihres Kindes und 
die Kopie der Meldebestätigung des Einwohnermeldeamtes. 
 

 Wegen eines Parallelstudiums im Sinne von § 60 Abs. 2 Nr. 4 LHG. Das Studium an der PH hat im Ver-
gleich zu dem Parallelstudium an einer anderen Hochschule eine kürzere Regelstudienzeit. 

Nachweise: 
Nachweis der erfolgten Rückmeldung bzw. Immatrikulation für das Parallelstudium. 
 

 Wegen einer weit überdurchschnittlichen Begabung bzw. herausragenden Leistungen 
(§ 6 Abs. 1a LHGebG; Satzung wegen Hochbegabung) im Studium 

Bei einer Hochschulzugangsberechtigung mit der Note 1,3 oder besser bzw. bei der Abschlussprüfung in einem 
studiengebührenpflichtigen Studiengang (Erststudium) an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd 
habe ich die Note 1,0 bzw. 1,1 erreicht. 

* Angabe freiwillig 



 

 Weil sich eine Behinderung im Sinne des § 2 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) 
erheblich studienerschwerend auswirkt. (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 LHGebG) 

Nachweise: 
Bei einem Grad der Behinderung von mindestens 50 % genügt die Vorlage des Schwerbehindertenausweises 
nach § 69 SGB IX. Bei einem darunter liegenden Grad der Behinderung ist zusätzlich zum Behindertenausweis 
ein fachärztliches Attest und eine persönliche Begründung erforderlich, aus dem die erheblich 
studienerschwerende Auswirkung konkret hervorgeht. 

Hinweis: 
Hierzu zählen ebenso chronische Erkrankungen, wenn diese sich – einer Behinderung gleichkommend – 
erheblich studienerschwerend auswirken. In diesen Fällen gilt als erforderlicher Nachweis ein fachärztliches 
Attest und eine persönliche Begründung, aus dem die erheblich studienerschwerende Auswirkung konkret 
hervorgeht. 
 
Ausnahmen von der Gebührenpflicht [§ 3 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG)] 

 Ableistung eines Praxissemesters 

Ich absolviere im Wintersemester / Sommersemester ______________  ein praktisches Studiensemester 
(Praxissemester) und ich bin deshalb von der Zahlung der Studiengebühr befreit
(§ 3 S. 2 LHGebG). 

 Ableistung eines Auslandssemesters 

 Ich werde im Wintersemester / Sommersemester _________________  ein Studiensemester im Ausland 
absolvieren. 

 Nachweis: Studienbescheinigung der ausländischen Hochschule 

 
Allgemeiner Hinweis: 

Der Antrag muss vor Beginn der Vorlesungszeit des Semesters gestellt werden, ab dem die Befreiung bewilligt 
werden soll. Ohne Befreiungsbescheid von der PH Schwäbisch Gmünd besteht zunächst die Pflicht zur Zahlung 
der Studiengebühr. 
Falls diesem Antrag entsprochen wird, ist Ihnen eine evtl. bereits bezahlte Studiengebühr zu erstatten. Hierzu 
müssen Sie uns noch Ihre Bankverbindung mitteilen. 

Ich habe für das WS / SS  __________  die allgemeinen Studiengebühren (i. H. v. 500 €) bereits ent-
richtet und bitte für den Fall der Befreiung um Erstattung auf folgendes Konto (bitte nur ausfüllen, wenn Sie 
kein Darlehen der L-Bank in Anspruch nehmen): 

Bankleitzahl: 

Kontonummer: 

Name der Bank: 

Name des Kontoinhabers: 
(falls abweichend) 

Ich bin Darlehensnehmer/in bei der L-Bank 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

Ihre Angaben und Unterlagen werden – soweit nicht als freiwillig gekennzeichnet – benötigt, um über Ihren Antrag auf Befreiung 
von der Studiengebühr entscheiden zu können. Liegen tatsächlich Anhaltspunkte dafür vor, dass die Angaben unrichtig oder 
unvollständig sind, darf die Hochschule die Vorlage weitere geeigneter Unterlagen fordern und nötigenfalls eine Versicherung 
an Eides Statt verlangen und abnehmen (§ 6 (4) in Verbindung mit § 8 (2) S. 2 LHGebG). 
Nach den §§ 21, 22 LDSG haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von der Hochschule über Sie ge-
speicherten Daten zu erhalten und bei unrichtig gespeicherten Daten deren Korrektur zu verlangen. Ein Auskunfts- oder Be-
richtigungsersuchen richten Sie bitte schriftlich an die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd. 
 
Erklärung: 
Mit meiner Unterschrift versichere ich nach bestem Wissen die Richtigkeit meiner Angaben. Unrichtige Angaben 
können strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich versichere, dass ich nachträgliche Änderungen, die 
Einfluss auf die Gebührenbefreiung haben, unverzüglich mitteilen werde. 
 
___________________________________  __________________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift der / des Studierenden 
 

 Interne Bearbeitungsvermerke: 

 1. Tatbestand erfüllt:  Befreiung   ja  nein  von ____________  bis ____________  

  Handzeichen:  Datum: _______________  

 2. EDV-Erfassung: Handzeichen:  Datum: _______________  

 3. Bescheid versandt Handzeichen:  Datum: _______________  

 4. Durchschrift Studierendenakte 
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